Merkblatt zur Basisförderung

FÖRDERUNG VON STARTHILFEN

FÜR AMBULANTE UND FAMILIENENTLASTENDE DIENSTE, 

BERATUNGSDIENSTE UND FRÜHFÖRDERMASSNAHMEN

aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.

(vgl. Ziffer III.6 der Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung)

Starthilfen für ambulante und familienentlastende Dienste, Beratungsdienste und Frühfördermaßnahmen durch Zuschüsse der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. konzentrieren sich vorrangig auf die Förderung von hauptamtlichen Fachkräften als Regiekräfte bzw. Koordinierungskräfte. Es werden deshalb vorrangig Personalkosten dieser Mitarbeiter gefördert.

1.
Ab 1.1.2002 gilt für Neuanträge bei Personalkosten für die Bereiche ambulante und familienentlastende Dienste, Beratungsdienste und Frühfördermaßnahmen folgender abgestufter Förderungssatz für die Dauer von maximal 5 Jahren:

1. Jahr = 80%

2. Jahr = 75%

3. Jahr = 70%

4. Jahr = 60%

5. Jahr = 50%


Maßgebend ist das Datum der Antragstellung.


Für die neuen Bundesländer ist darüber hinaus die Förderung von Personalkosten im Anschluss an eine AB-Maßnahme möglich, jedoch nur für die Dauer von maximal drei Jahren mit abgestuften Fördersätzen von 70% im ersten, 60% im zweiten und 50% im dritten Jahr nach einer AB-Maßnahme.

2.
Die Antragsteller sind verpflichtet, im ersten Jahr der Förderung einen Eigenmittelanteil von mindestens 20% und in den folgenden Jahren entsprechend der degressiven Förderung der Aktion Mensch (siehe Ziffer 1.) einen höheren Eigenmittelanteil aufzubringen.

3.
Sofern dem Antragsteller öffentliche Mittel gewährt werden, werden diese zunächst von den Gesamtkosten abgezogen. Von dem verbleibenden Betrag wird entsprechend dem abgestuften Fördersatz sowohl der Eigenmittelanteil als auch der Zuschuss der Aktion Mensch berechnet.


Werden dem Antragsteller öffentliche Mittel auf der Grundlage von § 34 SGB IX für einzelne Mitarbeiter gewährt, müssen diese im vollen Umfang als Eigenmittel eingesetzt werden.

4.
Im Rahmen der Personal- und Honorarkosten sind ausschließlich zusätzliche Personalkosten förderfähig, d.h. Kosten für neu einzustellendes Personal und Kosten für eine Aufstockung vorhandener Personalstellen im beantragten Projekt. Wird bereits vorhandenes Personal im Projekt eingesetzt, können Personalkosten nur gefördert werden, wenn die Einstellung einer neuen Kraft für das bisherige Arbeitsfeld nachgewiesen wird.

5.
Bei Antragstellung der Starthilfe sowie bei Stellung eines Folgeantrags hat der Antragsteller darzustellen, wie sich die Anschlußfinanzierung nach Beendigung der Starthilfe gestalten soll. Rechtzeitig vor Beginn des nächsten Förderjahres ist ein Folgeantrag unter Vorlage eines ausführlichen Erfahrungsberichtes zu stellen.

6.
Voraussetzung für die Bewilligung des 5. Jahres ist eine verbindliche Erklärung des Trägers zum Fortbestand des Dienstes.

7.
Auf einen belegmäßigen Nachweis von Sachkosten (Miet-, Fahrtkosten usw.) wird verzichtet. Stattdessen wird eine Sachkostenpauschale in Höhe von 20% des Personalkostenzuschusses der Aktion Mensch gewährt.

8.
Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind auf den entsprechenden Antragsformularen einschließlich der erforderlichen Unterlagen 


- in dreifacher Ausfertigung bei einem der im Kuratorium vertretenen


  Spitzen-/Bundesverbände* einzureichen, sofern der Antragsteller einem dieser


  Verbände angeschlossen ist,


- in einfacher Ausfertigung, sofern der Antragsteller keinem der o.g. Verbände


  angehört, direkt bei der

Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.,

Holbeinstraße 13-15, 53175 Bonn

       einzureichen.

9.
Im übrigen gelten die Förderrichtlinien der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. in der jeweils gültigen Fassung.

Bonn, den 01.01.2002

*Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte
